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Minifters für Landwirthichaft, Domänen und Forften vom 7. April 1896 (M. 

BER NENS,.B) 

6. Auterefjentenvertretungen und jonftige Ginrichtungen. 

Bei der Bedeutung der öffentlichen Ströme und der fonftigen Gemäfjer 

für Handel, Gewerbe und Landwirthichaft find an diefer Stelle auch diejenigen 

Korporationen und Kammern zu erwähnen, welche gejeglich berufen find, Ddiefe 
beiden großen Stände zu vertreten und ihre Wünfche und Bedürfniffe der 
Staatsregierung gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Zu nennen find hier als 
Vertreter des Handels das nach den revidirten Statuten vom 15. September 

1893 und 6. Januar 1894 für den Bezirk der Stadt und der Landfreife 

Danziger Höhe und Danziger Niederung beftehende VBorjteheramt der Kaufmann- 
fchaft zu Danzig und das nach Maßgabe des Statuts vom 31. Januar 1872 
für den Stadtbezivt Elbing thätige Kollegtum der Neltejten der Kaufmannjchaft 
in Elbing, ferner die Handelsfammern in Thorn, Graudenz und Bromberg. 
AS die Aufgabe der Handelsfammern bezeichnet S 1 des Gejeßes tiber die 
Handelsfammern vom 24. Februar 1870 (6. ©. ©. 134) die Wahrnehmung der 
Gejammtintereffen der Handel- und Gewerbetreibenden ihrer Bezirfe und inS- 

befondere die Unterftügung der Behörden in der Förderung des Handels und 

der Gewerbe duch thatfächliche Mittheilungen, Anträge und Erftattung von 

Gutachten. 

Für die Vertretung dev Gewerbetreibenden und der Handwerker find jeither 
bejondere Gewerbefammern und Handwerksfammern eingerichtet. 

Die Vertretung der landwirthichaftlichen Iuterefjen entbehrte bi3 zum 

Sahre 1895 einer gefeglichen Regelung und fiel für Weftpreußen in erter Linie 
dem feit dem Jahre 1863 beftehenden Hauptvereine Weftpreußifcher Landwirthe 

zu. Su Bofen beftand ebenfo der Landwirthichaftliche Provinzialerein für die 
Provinz Vofen. Eine Art behördlicher Vertretung befaß die Landwirthichaft 

nur in dem Landes-Oekonomie-Kollegium, in welchem die Mehrzahl der Mit- 
glieder von den Preußifchen Haupt oder Zentralvereinen gewählt war. 

Durch das Gefeß über die Landwirthichaftsfammern vom 30. Juni 1894 

(6. ©. ©. 126) ift bejtimmt worden, daß zum Zwec der Forporativen Organi- 

fation nach Anhörung des Provinziallandtages durch Königliche Verordnung 

Landwirthichaftsfammern errichtet werden Fünnen, welche in der Negel das Ge: 

1) Bergleiche hinfichtlich der Organifation der Generalfommilfionen $ 41 des Editts 

zur Beförderung der Landeskultur vom 14. September 1811 (6. ©. ©. 3800) und Die 

Alterhöchite Verordnung vom 20. Juni 1817 (©. ©. ©. 161). Am Stelle der in der 

Provinz Wejtpreußen beftehenden Generaltommilfton und des Wejtpreußifchen Nevifions- 

follegium® — beide mit dem Siße in Marienwerder — wurden durch die Verordnung 

vom 30. Juni 1834 (6. ©. ©. 98) die Negierungen zu Danzig und Marienwerder mit 

der Bearbeitung der Auseinanderfegungsjachen betraut. Für das Großherzogthum Pofen 

war durch das Gejet vom 8. April 1823 (6. ©. ©. 49) eine Generalfommiffton mit dem 

Site in Pofen errichtet. Die Zuftändigfeit der Negierungen zu Danzig und Marienwerder 

für die Bearbeitung der Iandwirthfchaftlichen Angelegenheiten ift durch $ 23 des Landes- 

verwaltungsgejeßes vom 30. Juli 1883 befeitigt.
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biet einer Provinz umfaffen follen. Die Landwirthichaftsfammern haben nad) 

$S 2.a.a. 0. die Beitimmung, die Gefammtintereffen der Land- und Forjtwirth- 
jchaft ihres Bezixts wahrzunehmen, die Berwaltungsbehörden bei allen die Land- 
und Forftwirthichaft betreffenden Fragen durch thatjächliche Mittheilungen und 
Erftattung von Gutachten zu unterftügen und den technifchen Fortfehritt der 
Landwirthfchaft durch zweckentiprechende Einrichtungen zu fördern. Durch König- 

liche Verordnung vom 3. Auguft 1895 (©. ©. ©. 363) find für die Provinzen 
Weftpreußen und Bofen Landwirthichaftstammern auf Grund der diejer Ver- 
ordnung beigegebenen Sagungen errichtet worden. Die Landwirthichaftsfammern 
find durch gewählte Vertreter in dem entfprechend umgeftalteten Landes-Defonomie- 
Kollegium vertreten. (VBergl. Saßungen für das 2. Def. K. vom 10. Dezember 
1898 — Amtsbl. der Negierung zu Danzig von 1899 ©. 11.) Außerdem tft 
das preußifche Weichjelgebiet mit einem Nege landwirthichaftlicher Lofalvereine 
überzogen, die nach den verfchiedenften Nichtungen hin für die Förderung der 
Landwirthichaft thätig find. 

Bemerkt fei fehließlich, daß im Beginn des Jahres 1900 zu Thorn eine 
Schifferfchule errichtet worden ift, in welcher in 2 Klafjen während jedes 5 bis 
6 Wochen umfafjenden Kurfus die zwifchen 40 und 50 zählenden Bejucher in 
Schiffbau und Schiffsdienft, der Gefeßes- und Hamdelslehre, fowie im Nechnen 
und Schriftwechjel, in der Geographie und im Samariterdienft unterwiejen 
werden.


